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Schuldner nahezu unmöglich und die Verteidigung im Anfech-
tungsprozess wenig aussichtsreich.
 Diese – widerlegliche – Vermutung gilt nach der neuen 
Rechtsprechung des BGH fort – allerdings nur für inkongruente  
Rechtshandlungen. Um eine solche handelt es sich immer dann, 
wenn der Gläubiger nicht genau das erhält, was nach der Partei-
vereinbarung geschuldet war. Klassische Beispiele sind hier Zah-
lungen aufgrund von Vollstreckungsdruck oder nach Drohung 
mit einem Insolvenzantrag sowie Zahlung auf einen (noch) nicht 
bestehenden Anspruch, oder bei der Überlassung von Ware statt 
Geld.
 Im Falle der kongruenten Deckung, also des klassischen Aus-
tauschgeschäftes, bei dem der Gläubiger erhält, was er vereinba-
rungsgemäß erhalten soll, gilt diese Vermutungskette zunächst 
weiter. Der Gläubiger soll grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, 
eine ihm zustehende Leistung auch behalten zu dürfen.
 Die Anfechtung wird erschwert. Denn nun muss der Schuld-
ner bei Vornahme der Rechtshandlung nicht mehr nur wissen, 
dass er aktuell nicht alle Gläubiger befriedigen kann, er muss 
auch wissen oder billigend in Kauf nehmen, dass er auch zu-
künftig dazu nicht in der Lage sein wird. Damit kann in der Regel 
bei Vornahme der Rechtshandlung im Zeitpunkt der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit nicht auf den Gläubigerbenachteiligungs-
vorsatz geschlossen werden, da nicht per se ausgeschlossen 
werden kann, dass sich der Schuldner erholen wird. Der Insol-

venzverwalter hat im Anfechtungsprozess nun den Benachtei-
ligungsvorsatz des Schuldners und die Kenntnis des Gläubigers 
davon im Wege des Vollbeweises darzutun. Dies wird ihm in der 
Regel, da es sich um innere Tatsachen handelt, nicht gelingen. 
Wahlweise kann der Verwalter auch weiterhin den Beweis auf 
Vermutungsbasis führen. Der Richter hat dies im Anfechtungs-
prozess nach dem Willen des BGH anhand aller maßgeblichen 
Umstände des Einzelfalles umfassend zu würdigen. Es bleibt 
weiterhin möglich, hierfür Beweisanzeichen vorzutragen. Diese 
müssen aber nicht nur den Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit, 
sondern auch auf die Fortdauer der Zahlungsunfähigkeit nahe-
legen.
 Eine Rückausnahme soll nur dann nach dem Willen des BGH 
gelten, wenn die Deckungslücke ein „gewisses Ausmaß“ an-
genommen hat. Was darunter hinsichtlich Höhe und Zeitraum 
allerdings zu verstehen ist, lässt der BGH offen.
 Zukünftig hat auch der Insolvenzverwalter den Vollbeweis 
der Kenntnis des Gläubigers vom Benachteiligungsvorsatz zu 
führen, mithin nachzuweisen, dass im Zeitpunkt der eingetre-
tenen Zahlungsunfähigkeit für den Gläubiger anhand der ihm 
bekannten Umstände ausgeschlossen ist, dass die übrigen  
Gläubiger künftig befriedigt werden können.
 Zusammenfassend ist festzuhalten: Will der Insolvenzverwal-
ter in Zukunft in einem Anfechtungsprozess nach § 133 InsO 
eine kongruente Deckung anfechten und beruft er sich dazu auf 
Beweisanzeichen, so müssen diese geeignet sein, hinzuweisen 
auf die
•	 (drohende)	Zahlungsunfähigkeit
•	 den	Benachteiligungsvorsatz	des	Schuldners
•	 die	Kenntnis	des	Schuldners	von	der	fehlenden	Möglichkeit	 
 der Beseitigung der Illiquidität und damit die Fortdauer der  
 Zahlungsunfähigkeit
•	 und	 die	 Kenntnis	 des	 Gläubigers	 vom	 Gläubigerbenach- 
 teiligungsvorsatz
Dies wird einen deutlich umfangreicheren Vortrag im Anfech-
tungsprozess erforderlich machen, dem der Gläubiger zukünftig 
häufiger mit dem Argument eines schlüssigen Sanierungskon-
zeptes, das vorgelegen hat, wird begegnen können.
 Das Anfechtungsrecht bleibt konfliktträchtig. Daran wird die 
aktuelle Entscheidung des BGH nichts ändern.

Marion Gutheil, verantwortlich für den Düsseldorfer Standort der  
MÖNIG Wirtschaftskanzlei, ist seit über 20 Jahren im Sanierungs- und  
Insolvenzbereich tätig. Sie ist Fachanwältin für Insolvenzrecht, Mediatorin 
und seit mehr als 10 Jahren bestellte Sachwalterin und Insolvenz- 
verwalterin. Daneben unterstützt sie Unternehmen in der Restrukturierung 
sowie der Vorbereitung und Begleitung von Eigenverwaltungsverfahren 
und bietet juristische Beratung und Prozessvertretung im insolvenznahen 
Bereich an.

Kurz & bündig

Seit längerer Zeit schlagen sich Insolvenzverwalter mit dem 
Problem herum, dass es für die von ihnen verwaltete Insol-
venzmasse auf den Sonderkonten keine Zinserträge gibt. 
Mehr noch, auch die Verwalter müssen inzwischen auf 
breiter Front Verwahrentgelte zahlen, was die Gerichte im-
mer häufiger zu kritischen Nachfragen veranlasst und die 
Verwalter zur ständigen Marktbeobachtung zwingt, weil 
Banken und Sparkassen entweder unterschiedliche Entgel-
te verlangen oder in einigen Fällen glücklicherweise noch 
darauf verzichten.
 Daran wird sich vorläufig nichts ändern. Auf der mit 
Spannung erwarteten Sitzung der europäischen Zentral-
bank am 16. Dezember 2021 blieb die geldpolitische Wen-
de aus. Der Zentralbankrat beließ den Einlagenzins auf 
dem bisherigen Niveau von -0,5% und den Hauptrefinan-
zierungszinssatz bei 0%. Das Anleihekaufprogramm (APP) 
wird fortgeführt. Im schlimmsten Fall müssen Massegelder 
daher auch weiterhin unter der Matratze oder im Tresor 
verwahrt werden, wo der Bestand ungeschmälert erhalten 
bleibt, sofern es nicht möglich ist, die Geldbestände durch 
Abschlagsverteilungen abzuschmelzen.

Insolvenzmasse weiter unter Matratzen 
verwahren?
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